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Unter elektron Dokumenten iSv § 130a sind solche Erklärungen zu verstehen, die dem Empfänger in einer
dauerhaften, aber nicht unmittelbar, sondern nur maschinell lesbaren, digitalen Form zugehen. Die Übersen-
dung eines Schriftsatzes per Computerfax, welches beim Gericht ausgedruckt wird (vgl GmS-OGB BGHZ 144,
160 = NJW 2000, 2340), wird von der Vorschrift daher nicht erfasst (dazu s § 130 Rn 18b).

III) Zulässigkeitsvoraussetzungen. Die Einreichung elektron Dokumente ist nur wirksam, wenn die in II-IV
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Schriftsätze können daher nicht mit einfacher E-Mail wirksam ein-
gereicht werden (BGH NJW 2019, 2096; darauf weisen die Gerichte idR auf ihren Homepages zutr hin; zur be-
denkl Ausnahme bei dennoch erfolgtem Ausdruck s § 130 Rn 18d). Die Voraussetzungen iE:

1) Einhaltung der technischen Anforderungen (§ 130a II). Darunter sind, wie durch die Neufassung im G v
5.10.2021 klargestellt wurde, nur die Anforderungen zu verstehen, deren Nichtbeachtung dazu führt, dass im
konkreten Fall eine Bearbeitung des Dokuments durch das Gericht nicht mögl ist (BTDrs 19/28399, 33). Dies be-
trifft insb die Übermittlung im Dateiformat PDF bzw (für damit nicht darstellbare Bilder) TIFF (§ 2 I ERVV).
ZIP-Format ist unzulässig (Zweibrücken FamRZ 2021, 529). Die Nichterfüllung weiterer in der ERVV oder den
dazu erlassenen Bek (s www.justiz.de) angeführter technischer Anforderungen führt nicht zur Unwirksamkeit
der Übermittlung (BTDrs 19/28399, 40; Koblenz MDR 2021, 119 [Pfrang 281] zur Einbettung von Schriftarten;
Koblenz MDR 2021, 258 [Elzer 350] zur Durchsuchbarkeit), erst recht nicht Eigenschaften des Dokuments, die
ledigl das Herunterladen im internen Netzwerk des Gerichts verhindern (BGH MDR 2020, 1272 [Greger 1305]).

2) Sicherung der Verantwortung für das Dokument (§ 130a III). Hierfür stehen 2 Mittel zur Wahl: qualifi-
zierte elektron Signatur oder bes gesicherter Übertragungsweg.

a) Qualifizierte elektronische Signaturen (qeS) sind Daten in elektron Form, die anderen elektron Daten bei-
gefügt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zum Unterzeichnen verwendet;
sie müssen ausschließl dem Unterzeichner zugeordnet sein, dessen Identifizierung ermöglichen, mit Mitteln
erzeugt werden, die der Unterzeichner mit hoher Zuverlässigkeit unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann,
und mit den unterzeichneten Daten so verbunden sein, dass eine nachträgl Veränderung der Daten erkannt
werden kann; hinzukommen muss, dass sie von einer qualifizierten elektron Signaturerstellungseinheit erstellt
wurden und auf einem qualifizierten Zertifikat für elektron Signaturen beruhen (Art 3 Nr 10-12 VO [EU]
Nr 910/2014 [eIDAS-VO], ABl L 257 v 28.8.2014, S 73). Vorschriften für die Anbringung der Signatur enthält
die Bek v 19.12.2017 (abrufbar unter www.justiz.de). Die Anforderungen an die Signaturerstellungseinheiten
sind in Art 29 u Anh II eIDAS-VO geregelt. Das qualifizierte Zertifikat muss von einem qualifizierten Vertrau-
ensdiensteanbieter ausgestellt sein und die Anforderungen des Anh I der VO erfüllen (Art 3 Nr 15, Art 28 eI-
DAS-VO). Praktisch geschieht die Signierung in der Weise, dass der Unterzeichner mittels einer von einem
zertifizierten Anbieter herausgegebenen Chipkarte und Eingabe eines persönl Geheimcodes (PIN) in das Lese-
gerät die Signatur in verschlüsselter Form so mit dem Dokument verknüpft, dass sowohl der den Versand Ver-
antwortende als auch eine etwaige Veränderung der Daten erkannt werden kann. In ihrer Rechtswirkung steht
die Signatur einer handschriftl Unterzeichnung gleich (Art 25 II eIDAS-VO). Sie ersetzt also auch die nach der
Rspr des BGH erforderl Unterschrift der Klage.

Die von der qeS zu bewirkende Sicherstellung von Authentizität und Integrität des Dokuments ist nur zu errei-
chen, wenn sein Urheber Karte und PIN nicht einer anderen Person überlässt (Roßnagel MMR 2008, 22 ff).
Wenn eine pflichtwidrig gestattete Fremdsignierung überhaupt aufgedeckt wird, belegt sie indessen jedenfalls
die Integrität des Dokuments; ihm sollte aber auch (entgegen BGHZ 188, 38 = NJW 2011, 1294) die Formwirk-
samkeit sowie die Zurechnung zum Gestattenden nicht abgesprochen werden (ebenso Preuß ZZP 129 [2016],
421, 426 u ZZP 125 [2012], 135, 150 f). Der Missbrauch einer fremden Signatur steht dagegen einer gefälschten
Unterschrift gleich. – Eine betragsmäßige Begrenzung der Signatur ist unschädl (BFHE 215, 47 = MMR 2007,
234 [Skrobotz]). Die Verwendung einer (mehrere elektron Dokumente umfassenden) Container-Signatur ist
nach § 4 II ERVV nicht ausreichend, selbst wenn es sich um mehrere Schriftstücke zum selben Verf handelt
(BGH NJW 2019, 2230 [Ulrich/Schmieder]; zur Hinweispflicht s Rn 15). Anlagen, die zusammen mit dem
Schriftsatz als separate Dokumente übersandt werden, müssen nicht einzeln signiert werden (III 2). – Über-
mittlung an das vom Gericht bestimmte elektron Postfach oder gem IV. Nur wenn Anzahl oder Volumen der
elektron Dokumente das in der Bek v 19.12.2017 (s Rn 5) bestimmte Maß übersteigen, ist die Einreichung auf
physischen Datenträgern (CD, DVD, nicht: USB-Stick) zulässig (Nr 3 der Bek). Die Übermittlung des vom Ur-
heber mit qeS versehenen Dokuments kann Mitarbeitern übertragen werden (näher Möller NJW 2021, 2179 ff).

b) Als sonstige Übertragungswege, bei denen eine einfache Signatur (dh die Wiedergabe des Namens am
Ende des Textes; s dazu BAG MDR 2020, 1393 [Schwenker 1495]) ausreicht, aber auch erforderl ist (BTDrs
17/12634, 25), sind nach III Alt 2, IV nutzbar:

aa) De-Mail-Konto (IV 1 Nr 1): Hier wird die qeS vom Anbieter des Konto-Dienstes vorgenommen, wenn
aufgrund zweier Sicherungsmittel feststeht, dass das Dokument von einem autorisierten Nutzer stammt (s § 4
I 2, § 5 V De-Mail-G v 28.4.2011, BGBl I 666; dazu Ulrich/Schmieder NJW 2019, 113, 114). Dies kann auch
eine jur Person sein, die gewährleisten muss, dass die Möglichkeit einer sicheren Anmeldung nur für befugte
Personen besteht. Erklärungen eines Unbefugten wären formgerecht u ggf nach den Grundsätzen der Rechts-
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gestimmt haben. 2Die Zustimmung gilt mit der Einreichung eines elektronischen Dokuments im jewei-
ligen Verfahren auf einem sicheren Übermittlungsweg als erteilt. 3Andere als natürliche Personen kön-
nen die Zustimmung auch allgemein erteilen. 4Ein elektronisches Dokument gilt am dritten Tag nach
dem auf der automatisierten Eingangsbestätigung ausgewiesenen Tag des Eingangs in dem vom Emp-
fänger eröffneten elektronischen Postfach als zugestellt. 5Satz 4 gilt nicht, wenn der Empfänger nach-
weist, dass das Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

MWv 1.1.2023 lautet Absatz 2:

(2) 1Einen sicheren Übermittlungsweg für die elektronische Zustellung eines elektronischen Dokuments
haben zu eröffnen:
1. Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher, Steuerberater sowie
2. Behörden, Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts.
2Sonstige in professioneller Eigenschaft am Prozess beteiligte Personen, Vereinigungen und Organisatio-
nen, bei denen von einer erhöhten Zuverlässigkeit ausgegangen werden kann, sollen einen sicheren Über-
mittlungsweg für die elektronische Zustellung eröffnen.

MWv 1.1.2024 lautet Absatz 2:

(2) Einen sicheren Übermittlungsweg für die elektronische Zustellung eines elektronischen Dokuments
haben zu eröffnen:
1. Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher, Steuerberater sowie sonstige in professioneller Eigenschaft

am Prozess beteiligte Personen, Vereinigungen und Organisationen, bei denen von einer erhöhten Zu-
verlässigkeit ausgegangen werden kann, sowie

2. Behörden, Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts.

§ 173 eingefügt mWv 1.1.2022 und Änderungen des II mWv 1.1.2023 und 1.1.2024 durch G zum Ausbau des elektron
Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften v 5.10.2021 (BGBl I 4607).

I) Bedeutung. Die elektron Zustellung an RAe und sonstige professionelle Beteiligte stellt mit allg Einführung
des elektron Rechtsverkehrs die regelmäßige Zustellungsform dar (II, III). Allerdings sind zunächst nicht alle
professionellen Beteiligten verpflichtet, einen zur Teilnahme am elektron Rechtsverkehr notwendigen sicheren
Übermittlungsweg zu eröffnen, vielmehr wird Kreis der verpflichteten Teilnehmer stufenweise bis 1.1.2024 er-
weitert (dazu Rn 8). Elektron zugestellt werden kann auch an andere Verfahrensbeteiligte, die über einen si-
cheren Übermittlungsweg (eBO, Nutzerkonto nach OZG, s § 130a Rn 13 f) verfügen und ihr Einverständnis er-
klären (IV). So soll rechtssichere, schnelle und kostengünstige Zustellung erreicht werden (BRDrs 145/21, 21).
Andere Formen der Zustellung werden durch § 173 auch für die in II genannten Empfänger aber nicht aus-
geschlossen; es besteht Auswahlermessen des UrkB (s § 168 Rn 2).

II) Voraussetzungen (§ 173 I). 1) Zustellungsabsicht. Absicht des UrkB oder – vorrangig – des anordnenden
Richters oder Rpflegers einer Zustellung und nicht ledigl einer formlosen Übermittlung ist erforderl (s § 166
Rn 8). Sie braucht nicht ausdrückl geäußert sein (BGH NJW 69, 1298, 1299). Dass Zustellung erfolgen soll, er-
gibt sich bei Zustellung an die professionellen Beteiligten (II) idR bereits aus der Anforderung eines eEB.

2) Gegenstand. Elektron zugestellt werden können elektron Dokument (Begriff s § 130a Rn 3), wobei es idR
keiner Herstellung einer beglaubigten elektron Abschrift bedarf (s § 169 Rn 15), oder Schriftstücke in beglau-
bigter elektron Abschrift nach § 169 IV.

3) Übermittlung. Die elektron Zustellung erfolgt ausschließl auf einem sicheren Übermittlungsweg iSd
§ 130a IV (De-Mail, beA, beN, beBPo, eBO, Nutzerkonto nach OZG); eine Übermittlung auf anderem Wege,
auch unter Verwendung einer qualifiziert elektron Signatur, ist nicht zulässig. Anders als zuvor § 174 III 3 aF
sieht § 173 nicht ausdrückl den Schutz der Dokumente gegen unbefugte Kenntnisnahme vor. Dies ist folge-
richtig, denn der Schutz erfolgt in den (bisher) eröffneten Übertragungswegen ohnehin (Verschlüsselungs-
pflicht: § 4 III De-Mail-G; zur ausreichenden Verschlüsselung beim beA BGH WM 2021, 941; beim EGVP er-
folgt Ende-zu-Ende Verschlüsselung, vgl Löschhorn MMR 2018, 204; Sicherung vor unbefugtem Zugriff: § 4 I
De-Mail-G; § 31a III BRAO).

4) Empfangsbereitschaft. Sie ist für die Zustellung gegen EB nach allgM Voraussetzung (s § 175 Rn 4); das gilt
auch für die Zustellung an professionelle Empfänger nach II, III (LAG RhPf 23.9.2020 – 7 Sa 54/20). Bei sons-
tigen Empfängern von elektron Zustellungen ersetzt die Zustimmung nach IV 1 (s Rn 21) nicht die Empfangs-
bereitschaft; die Bereitschaft zur Entgegennahme der konkreten Zustellung ist auch hier erforderl. Wird die Ent-
gegennahme der Zustellung verweigert oder wird von den Empfängern nach II pflichtwidrig ein sicherer Über-
mittlungsweg nicht eröffnet, ist eine andere Art der Zustellung, insb nach § 176 II, zu wählen. Standesrechtl
Pflichten zur Entgegennahme (für RAe gem § 31a VI Hs 2 BRAO) ändern daran nichts (s iE § 175 Rn 4).

5) Ausstellung des elektronischen Empfangsbekenntnisses (eEB). Bei dem Teilnehmerkreis des II (dazu
Rn 8 ff) war Abgabe des eEB bisher nach hM neben dem Annahmewillen Wirksamkeitserfordernis (zu § 174
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die automatisierte Eingangsbestätigung mit dem zuzustellenden elektronischen Dokument zu verbinden
und der Partei zu übermitteln, für die zugestellt wurde. 4Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 fertigt
der Gerichtsvollzieher einen Ausdruck der automatisierten Eingangsbestätigung, verbindet den Aus-
druck mit dem zuzustellenden Schriftstück und übermittelt dieses der Partei, für die zugestellt wurde.

Eingefügt durch G zum Ausbau des elektron Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften
v 5.10.2021 (BGBl I 4607) mWv 1.1.2022.

I) Zweck. § 193a nF normiert die schon zu § 193 aF diskutierte Möglichkeit (Mroß DGVZ 2018, 1, 4) einer Zu-
stellung als elektron Dokument durch den GV, der nach § 173 II 1 Nr 1 nF nunmehr über den dafür erforderl
Zugang zum elektron Rechtsverkehr verfügen muss. Er gilt für alle Gegenstände der Zustellung im Partei-
betrieb (BTDrs 19/31119, 6; s § 191 Rn 1).

II) Übermittlung des zuzustellenden Dokuments (§ 193a I). 1) Elektronisches Dokument. Die Einreichung des
zuzustellenden elektron Dokuments beim GV (der GeschSt bei Vermittlung, § 192 S 2) erfolgt auf einem sicheren
Übermittlungsweg iSd § 130 IV (I 1 Nr 1). In diesem Fall bedarf es weder der Herstellung von Ausdrucken noch
einer Beglaubigung; auch die Übermittlung des Zustellungsnachweises erfordert keine Papierform (s Rn 6).

2) Schriftstück. a) Dass ein Schriftstück zuzustellen ist, schließt die elektron Zustellung nicht aus. Seine Ein-
reichung erfolgt dann in Papierform (I 1 Nr 2); dem GV (der GeschSt im Falle des § 192 S 2) ist die Urschrift
zu übermitteln (wie § 193 Rn 2).

b) Der GV hat das Schriftstück zum Zweck der Zustellung in ein elektron Dokument zu übertragen (I 2). Auf
die Übernahme der Anforderungen des § 298a II für den Transfer in elektron Form (dazu § 298a Rn 2) hat der
Gesetzgeber – wie bei § 169 IV (dazu § 169 Rn 14) – verzichtet. Es ist aber abweichend von dem Fall der Zustel-
lung als Schriftstück (§ 193 I 2) auch keine (elektron) Beglaubigung vorgesehen. Die Authentizität des übermit-
telten Dokuments wird dem Empfänger allein dadurch garantiert, dass der Transfer in elektron Form und die
Verwendung des sicheren Übermittlungswegs in einer Hand, der des GV, liegen. Dies schließt es aus, dass die
Übertragung und der Versand von unterschiedl Personen, insb verschiedenen GV, vorgenommen werden.

III) Zustellungsnachweis (§ 193a II). Die Zustellung wird durch automatisierte Eingangsbestätigung (s § 173
Rn 22) nachgewiesen (II 1), auch wenn sich die Zustellung an einen Empfänger iSd § 173 II richtet, also zB an
einen RA mittels beA. Die genaue Zeit der Zustellung lässt sich der Eingangsbestätigung entnehmen; auf die
Kenntnisnahme oder die Möglichkeit dazu durch den Zustellungsempfänger kommt es nicht an (II 2).

Die automatisierte Eingangsbestätigung ist dem Auftraggeber nach II 3 bei Zustellung eines elektron Doku-
ments elektron zu übermitteln. Um die Zustellung des Dokuments nachzuweisen, ist sie – wie bei § 164 III 2,
§ 319 II 3 – mit diesem elektron untrennbar zu verbinden, zB durch Zusammenführung der beiden Dateien in
einem „Container“, der vom GV mit einer qualifizierten Signatur versehen wird (BTDrs 19/31119, 5). Ist das
zuzustellende Dokument ein Schriftstück, erfolgt der Zustellungsnachweis durch zu verbindende Ausdrucke
von zuzustellendem Dokument und automatisierter Eingangsbestätigung (zur Verbindung s § 193 Rn 8),

Einen Zustellungsvermerk, in dem dem Zustellungsempfänger der Zeitpunkt der Zustellung mitgeteilt wird
(s § 193 Rn 11), sieht § 193a nicht vor. Der Empfänger kann die erfolgte Zustellung und den in der automati-
sierten Eingangsbestätigung niedergelegten Zeitpunkt seinem elektron Posteingang entnehmen.

IV) Verstoß. Das Fehlen einer automatisierten Eingangsbestätigung führt nicht zur Unwirksamkeit der Zustel-
lung (s § 173 Rn 22). Bei Vorliegen einer Eingangsbestätigung ist der Beweis fehlender oder zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgter Zustellung nach § 191, § 173 IV 5 vom Empfänger zu führen.

§ 194 Zustellungsauftrag

(1) Beauftragt der Gerichtsvollzieher die Post mit der Ausführung der Zustellung, vermerkt er auf dem
zuzustellenden Schriftstück, im Auftrag welcher Person er es der Post übergibt. Auf der Urschrift des
zuzustellenden Schriftstücks oder auf einem mit ihr zu verbindenden Übergabebogen bezeugt er, dass
die mit der Anschrift des Zustellungsadressaten, der Bezeichnung des absendenden Gerichtsvollziehers
und einem Aktenzeichen versehene Sendung der Post übergeben wurde.
(2) Die Post leitet die Zustellungsurkunde unverzüglich an den Gerichtsvollzieher zurück.

I) Zweck. Ergänzende Regelung des Verf, wenn der GV die Post mit der Ausführung der Zustellung beauftragt.

II) Zustellungsauftrag (§ 194 I 1). Auf dem Schriftstück (der zu übergebenden Abschrift) vermerkt der GV
die Person, die die Zustellung betreibt, und übergibt das zuzustellende Schriftstück (s § 166 Rn 9) in einem
verschlossenen „inneren“ Umschlag nach Anl 2 zu § 1 Nr 2 ZustVV, auf dem er auch einen Vermerk über die
Angabe der Uhrzeit (s § 193 Rn 9) und eine unzulässige Ersatzzustellung (s § 178 Rn 22 ff) anbringt (Einzelhei-
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eine rasche Konfliktbegrenzung oft wertvoll; ein Zeitverlust muss nicht eintreten), im Wiederaufnahmeverf
(vor der Verh über Zulässigkeit u Grund, denn auch über die Frage, ob das Verf durchgeführt werden soll, ist
Verständigung mögl; eine Wiederholung vor der Neuverh des Rechtsstreits nach § 590 I ist dagegen nicht ge-
boten), nicht im Kapitalanleger-Musterverf (§ 11 I 2 KapMuG) u bei der Musterfeststellungsklage (§ 610 V).
Weitere Ausnahmen sind in II 1 abschließend geregelt (s Rn 22; für entspr Anwendung von § 15a II EGZPO
jedoch MK/Prütting Rn 24; dagegen WSch/Assmann Rn 16; MskV/Foerste Rn 2a). Im Rechtsmittelverf ist
Güteverh freigestellt (§ 525 S 2, § 555 I 2).

d) Die Güteverh gehört zur rechtsprechenden Tätigkeit des Richters, denn sie ist uU nur Vorstufe zur Streit-
entscheidung. Es besteht daher volle richterl Unabhängigkeit (BGHZ 47, 275, 287).

2) Verfahren. a) Äußerer Ablauf. Die Güteverh ist vor der 1. mündl Verh (frühem 1. Termin oder Hauptter-
min) durchzuführen. Wenn sich die mündl Verh unmittelbar anschließen soll (§ 279 I), ist grds zugleich zu
dieser zu laden (nur dies ermöglicht auch Erlass eines VU bei Nichterscheinen einer Partei; s Rn 20). Es ist
aber oft sinnvoll, zunächst nur die Güteverh zu terminieren (zB weil der Haupttermin noch weiterer Vorberei-
tung bedürfte): dann ist zwar Ladungsfrist (§ 217, § 604 II, § 605a), nicht aber Einlassungsfrist (§ 274 III) zu
beachten. – Es kann aus atmosphärischen Gründen vorteilhaft sein, nicht im Sitzungssaal, sondern in Bespre-
chungs- oder Richterzimmer (unter Wahrung der Öffentlichkeit; s § 169 GVG Rn 3) zu verhandeln und das
Tragen der Amtstracht flexibel zu handhaben (Greger MDR 2014, 997). Informelle Erörterung per Telefon-
oder Videokonferenz ersetzt sie nicht, kann aber zur Abklärung der Erfolgsaussicht (s Rn 22) oder zur Vor-
bereitung sinnvoll sein. Der am 1.1.2022 in Kraft tretende II 4 lässt auch die Teilnahme an der Güteverh per
Bild- und Tonübertragung (§ 128a) zu. Da der Hauptzweck der Güteverh darin besteht, die unmittelbare
Kommunikation mit und zwischen den Beteiligten sicherzustellen (s § 278 II 2, 3, III, IV), sollte hiervon aber
nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden (zu den Defiziten der Online-Kommunikation s Greger
MDR 2020, 957, 958 mwN). Verspricht sich das Gericht von einer Güteverh mit Parteipräsenz keinen Erfolg,
kann es nach § 278 II 1 ohnehin gleich mündl Verh mit Bild- und Tonübertragung anberaumen; dort können
selbstverständl auch Vergleichsgespräche geführt werden. Außerdem kann auch unabhängig von § 128a in
informellen Video- oder Telefonkonferenzen (s § 139 Rn 4) sondiert werden, ob eine gütl Beilegung (zB nach
§ 278 VI ganz ohne mündl Verh) in Betracht kommt.

b) Gerichtsbesetzung. Die Güteverh findet grds vor dem erkennenden Gericht statt, unter Leitung des Vors
(§ 136 I), nicht vor dem Vors allein oder einem beauftragten Richter (s § 361 Rn 1). Zum Güterichter s Rn 25.
– Bei der KfH kann der Vors im Rahmen seiner Vorbereitungskompetenz (§ 349 I 1) die Güteverh allein
durchführen; sinnvoller ist es aber idR, die Handelsrichter zuzuziehen. – Ein Dolmetscher ist unter den Vo-
raussetzungen des § 185 GVG auch für die Güteverh erforderl.

c) Das persönl Erscheinen der Parteien soll (soweit nach § 141 I 2 zumutbar) angeordnet werden (III). „Sol-
len“ bedeutet, dass die Anordnung regelmäßig zu ergehen hat und nur „in atypischen Fällen“ unterbleiben
kann (BTDrs 14/6036, 121); dies darf den Richter jedoch nicht hindern, die Zweckdienlichkeit der Anordnung
einzelfallbezogen und unter Berücksichtigung der für die Parteien damit verbundenen Belastungen zu prüfen
(vgl Kauffmann MDR 2004, 1035 ff m berechtigter Kritik an der Praxis mancher Gerichte). – Mitteilung der
Ladung an die Parteien selbst, Zustellung nicht nötig. Bei unentschuldigtem Nichtbefolgen kann Ordnungs-
geld verhängt werden (einschr Wieser MDR 2002, 11; Einzelheiten s § 141 Rn 12 ff); darauf ist bei der Ladung
hinzuweisen (§ 141 III). Ob das Gericht nochmals lädt oder ohne den Geladenen verhandelt, liegt in seinem
Ermessen. Zum ProzBev als Vertreter s § 141 Rn 17.

d) Prozesshandlungen der Parteien können in der Güteverh wirksam vorgenommen werden, sofern das Ge-
setz nicht eine Erklärung in der mündl Verh verlangt (zB § 297 für Sachanträge, § 306 für Verzicht [aA WSch/
Assmann Rn 60]; § 288 I für Geständnis). Wirksam daher zB Klagerücknahme (ohne Einwilligung des Bekl,
§ 269 I, II 1, 2; Protokollierung gem § 160 III Nr 8, § 162 I ersetzt Schriftform), übereinstimmende Erledi-
gungserklärung (§ 91a I), Verweisungsantrag (§ 281 II 1), Anerkenntnis (§ 307). Im Anwaltsprozess kann nur
RA wirksame Prozesshandlungen vornehmen (außer Erledigungserklärung, s § 91a Rn 10); Erklärungen der
Partei sind aber bei Beweiswürdigung verwertbar (s § 141 Rn 1a).

e) Gerichtliche Entscheidungen sind in der Güteverh insoweit zulässig, als sie nicht auf die Entscheidung des
Rechtsstreits gerichtet sind; hierzu (auch für Erlass eines VU) ist in die mündl Verh überzugehen (s Rn 20).
Ausnahme: AU kann nach § 307 in der Güteverh ergehen; es wird in sofort anberaumtem Termin iSv § 310 I 1
Alt 2 verkündet oder nach § 310 III 1 zugestellt. Beschlüsse, die ohne mündl Verh ergehen können (§ 128 IV),
sind mögl. Zulässig daher auch Verweisung nach § 17a GVG oder § 281 (WSch/Assmann Rn 62).

f) Inhalt der Verhandlung. Das Gericht ist zur Erörterung des Sach- und Streitstands mit den persönl anwe-
senden Parteien (s Rn 12) verpflichtet; dazu gehören auch die wirtschaftl und sonstigen potenziellen Auswir-
kungen einer Fortsetzung des Rechtsstreits. Es hat durch Fragen den entscheidungsrelevanten Sachverhalt und
seine Hintergründe (Vorgeschichte, Motive, Konfliktentwicklung) zu erhellen, darf aber nicht über die durch
die Neutralitätspflicht gezogenen Grenzen der materiellen Prozessleitung hinausgehen (Rensen AnwBl 2002,
638), also keine Ausforschung betreiben und nicht von sich aus den Streitgegenstand erweitern (erscheint dies
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